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Hinweise zur Reisekostenerstattung für die Inspirationsreise 
nach Manchester, 11. – 14. Februar 2026 
 
 
Die An- und Abreise zum Reiseziel erfolgt individuell. Generell und unabhängig vom 
Transportmittel gilt: es können nur die tatsächlich anfallenden Kosten für die 
Wegstrecken zwischen Ihrer Dienststätte und dem Reiseziel/ Veranstaltungsort 
erstattet werden. Möchten Sie Ihre Reise mit einer privaten Reise verbinden, bemisst 
sich die Reisekostenerstattung so, als ob nur die Reise zum und vom 
Veranstaltungsort durchgeführt worden wäre. 
 
Bitte beachten Sie im Vorfeld Ihrer Reiseplanung folgende Hinweise: 

 
• Die An- und Abreisen können eigenständig gebucht und über unsere Agentur 

abgerechnet werden. Wir empfehlen die Anreise via Flugzeug zum Manchester 
Airport. Bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit mit der Buchung, um sich 
günstige Optionen zu sichern. 
 
Folgende Reiseverbindungen können wir empfehlen:  
Hamburg HAM - MAN (KLM); MAN - HAM (KLM) 
Berlin   BER - MAN (KLM); MAN - BER (Easyjet) 
Frankfurt FRA - MAN (Lufthansa); MAN - FRA (Lufthansa) 
Düsseldorf  DUS - MAN (Eurowings); MAN - DUS (Eurowings) 
München MUC - MAN (Eurowings); MAN - MUC (Lufthansa) 
 

• Die Kosten dafür werden im Rahmen des Bundesreisekostengesetzes und bis 
zu einer max. Höhe von 300 EUR brutto im Anschluss an die Reise erstattet. 
Hierfür ist die Vorlage der Reisekostenabrechnung und der Tickets inkl. der 
Rechnungen per E-Mail an veranstaltung@uebermorgen-
programm.de notwendig. Sofern gewünscht, können Sie Ihre Reise auch über 
hahnlive buchen lassen. Für diese Option melden Sie sich bitte bis zum 
21.01.2026. 
 

• Kosten für Übernachtungen, Tickets und Fahrten vor Ort im Rahmen des 
Programms werden durch die Agentur hahnlive gebucht. 
 

• Bei der Nutzung des öffentlichen Fernverkehrs bitten wir Sie Ihre vorhandene 
BahnCard zu nutzen. In der Regel gilt dies für Sparpreis- und Flex-Tickets der 
Deutschen Bahn. 
 

• Beachten Sie außerdem, dass wir bei der An- und/ oder Abreise mit dem PKW 
0,20 € pro Kilometer bis zu einem Höchstbetrag von 130 EUR und 
Parkgebühren von maximal 10 EUR/ Tag erstatten können.  
 

https://www.klm.de/en/search/advanced
https://www.klm.de/en/search/advanced
https://www.klm.de/en/search/advanced
https://www.easyjet.com/de
http://www.lufthansa.com/
http://www.lufthansa.com/
http://www.eurowings.com/
http://www.eurowings.com/
http://www.eurowings.com/
http://www.lufthansa.com/
https://uebermorgen-programm.de/wp-content/uploads/2025/09/UB_Vorlage_Reisekostenabrechnung_Externe.xlsx
mailto:veranstaltung@uebermorgen-programm.de
mailto:veranstaltung@uebermorgen-programm.de


 
 

 Seite 2 / 2 

Es gilt jeweils die kürzeste Wegstrecke, die Sie bitte mittels Ausdrucks aus 
einem Routenplaner nachweisen. Wir können nur exakte, kilometergenaue 
Nachweise der Reisekosten für die kürzeste Strecke akzeptieren.  
 

• Die Erstattung von Kosten für etwaige Taxifahrten ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen und nach vorheriger Zustimmung unsererseits möglich. 

Digitale Belege senden Sie bitte an:  
veranstaltung@uebermorgen-programm.de 
 
Bei Fragen zu Ihrer Reisekostenabrechnung können Sie sich gern jederzeit an uns 
wenden. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Programmbüro Übermorgen 

mailto:veranstaltung@uebermorgen-programm.de

